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Zitat von RosaLaune

Darauf kriegen wir dann nur zu hören, dass nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 ArbZG die Ruhezeiten
nicht gelten, wenn sie auch für Beamte nicht gelten.

Aber doch die AZVO bei euch oder?

Zitat

§ 5 Ruhezeit

Nach Beendigung des täglichen Dienstes soll eine ununterbrochene Ruhezeit von
mindestens elf Stunden eingehalten werden. In besonderen Tätigkeitsbereichen,
insbesondere für Besonderheiten bestimmter spezifischer Tätigkeiten beim
Justizvollzugs- und Justizwachtmeisterdienst, kann die oberste Dienstbehörde
Ausnahmen zulassen, wenn zwingende dienstliche Belange es erfordern und ein
angemessener Schutz der Gesundheit gewährleistet wird
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